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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezgebeude» Räthe der helvetischen Republik.

B a n d II. X». I.XX. Lnzern, den 9. Hormmg 1799.

Vollziehnngsdirektorinm.
Beschluß vom 10 Januar (betreffend deuje-

niaen über die Liquidation der Zehendeu
und Bodenzinse vom 22 Nov. ; s. Rep.
St. Xl.V).

1) Alle durch den Beschluß vom 22. November
angeordnete Geschäfte, die auf den 31. Januar been-

digt seyn sollten, können über diesen Zeitpunkt hinaus
verschoben werden.

2) Der Zeitpunkt, auf welchen selbige in dem Sinne
und nach den Verfügungen des Beschlusses beendigt
se»n sollen, ist unwiderruflich auf den 31. künftigen
Märzmonat festgesezt, und alle Verwaltungskammern
sollen eingeladen werden, sich darnach zu richten.

3) Dem Finanzminister ist aufgetragen, diesen
Beschluß seines Orts bekannt zu machen.

Schreiben des Vollziehungsdirektorimns der
einen nud nntheilbaren helvetischeil Re-
publik, an den B- Masseua, Oberbe-
fthlshaber der fränkischen Armee in
Helvetic».

Luzern den 15 Jenner 1799.

Bürger General!
Die Gemeinden des Distrikts Stäfa beklagten sich

durch ihre Abgeordneten beim Direktorium, daß ihre
Feinde sie vor euch, vor den helvetischen Autoritäten
und vor dem Publikum darstellten als Leute, die vom
Geist des gefährlichsten Aufruhrs ergriffen wären;
daß sie sich nun in Folge dieser Beschuldigungen mit
einer Anzahl von Truppen belastet sehen, die keines-
Wegs mit denen in andern Theilen des Kantons in
irgend einem Ebenmaas stände». Sie bitten uns,
durch unser Zeugn ß den widrigen Eindruk auszulö-
schen, der durch die Beschuldigungen ihrer, in der
Gemeinde eures Auseiithalis sehr zahlreichen Feinde,
verursacht worden.

Wir sind dies Zeugniß der Wahrheit und der
Freiheit schuldig, die Gemeinde Stäfa und dieZ be?

nachbarten Gegenden derselben, waren in Hclvctien
die ersten, welche sich gegen die Mißbrauche der
alten Regierung erklärten. Ihre republikanischen Ecs
stnnungen, einmal durch die Gewalt der Waffen un-
terdrükt, entwickelten sich wieder mit neuer Kraft beim
Ausbruch der Revolution. Sie sind es, welche dem
durch die Franken bedrohten Bern zu Hülfe zu eile»?

verweigerten; sie sind es, welche mit eben diesen Franc
ken zur Zurükbringung der aufgewiegelten kleinen Kanc
tonen flogen, deren Grundsätze nicht die ihrigen was
ren. Seit jenen merkwürdigen Tagen haben sie niec
mals aufgehört, sich durch ein freies kräftiges Bec
kenntniß ihrer Anhängigkeit an die neuen Grundsätze
auszuzeichnen, nie aufgehört ihre Gesinnungen mit
Wärme zu äusser« : fur jene Grundsätze zu leben und
für sie zu sterben!

Nach diesem Zeugniß hoffen wir, Bürger Gàral,
daß Ihr den bittenden Gemeinden die Erleichterung
durch eine gleichere Vcrtheiiung der Truppen gewähren
werdet, wie sie gebeten haben. Unsere Verwendung
für sie ist dringend; sie sind derselben eben so würdig,
als Euerer Gewogenheit.

Gruß und Achtung.
Der Präsident des Vollziehungsdirektoriums,

G i a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Scc.
Mousson.

Schreiben des Generals M assena an die
Munizipalität der Gemeinde Zürich.

Zürich am 13 Pluviôse im 7 I- d. Rep-

Seit meiner Ankunft in Helvetien haben Sie,
'Bürger Verwalter und Ihre Gemeinde, sich mir von
keiner andern als vortheilhaftcn Seite gezeigt. Nicht
nur hat kein einziger Bewohner Ihrer Gemeinde, mit
denen ich übrigens nur seltenen Umgang habe, mich

gegen die Gesinnungen anderer helvetischer Gemeinden
einzunehmen gesucht; sondern nach dem einstimmigen
Zeugniß, der in Ihrer Gemeinde befindlichen Garnis
son, sind meine Waffenbrüder von Ihren Mitbürgern
auss freundschaftlichste aufgenommen und behandelt



ich k-wn nicht anders als Ihnen dafür meinen Dank
bezeugen.

Aus der beiliegenden Abschrift meiner Antwort
an das Vollzichiingsdlrcktoriiim auf sein Schreiben
vom i. Januar/ werden Sie sehen, daß ich den Irr
thum, ;u weichem die Bewohner des Distrikts Ecäfa
gegen diejenigen der Gemeinde Zürich verleitet wvr-
bcu, keineswegs billige.

Gruß und Bruderliebe.

Unter;. M assena.

Beilage.
Abs.l'nft eines Briefs des General Massena

an das helvetische Voîiziehungsdirektorilim.

Bürger Direktoren!
Ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß Ab

geordnete der Gemeinde Stäfa, in Betreff eben des-
jenigen Gegenstandes, von welchem auch Ihr Brief
vom i Januar (a. St.) handelt, bei inir waren. Sie
haben mir bei ihrer Abreise versichert, durch dasinii
ge was ich ihnen geantwortet hatte, beruhigt, und
sehr zufrieden zu seyn, Truppen in ihrer Gemeinde
zu haben.

Gruß und Hochachtung.
Unter;. Massena.

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, i?- Januar.

(Fortsetzung.)
Z Verantwortlichkeit. H übe r fürchtet, die

von jcdrm gesejgebenden Rath nicdergeftzte Commis-
gon werde in 4 Wochen nicht hinlänglich Zeit finden,
um dies« grossen Staatsrcchnungen zu untersuchen.

Zimmerman.« Host, das Gutachten sey lehr wohl
ausführbar, besonders wenn die Mitglieder dieser Un-l
tersuchungskommission wahrend dieser Zeit von den

Sitzungen entlassen werden; zudem glaubt er, werde
uns hierüber die Erfahrung an: besten belehren; daher'
fodert er Beibehaltung des Gutachtens, welches um
verändert angenoiumcn wird.

Pellegrini im Namen einer Commission legt
ein Gutachten vor über die Emtbcilnng des Kantons
isligauo i» 4 Distrikte. Graf bezeugt baß es ziem-

lich allgemeiner Wunsch in den italiänischen Kantonen
sey, in clii.'n einzige» Kanron vereinigt z» werden;
cr fodert daher Vertagung dieses Gutachtens, bis

ma» über die Vorfrage dieser Ziisaniinenschinelziniq
entschiede» habe. Pan chaud dankt der Commission
für ihre Sorge für die Sparsamkeit, die sie in diese

Eil»!-eilig ig brachte, und fodert Mderlegung ihres

Gutachtens auf den Kanzle,'tisch. Pellegrini erklärt
baß er für Verminderung der Kantone eifrig gestimmt
hak, allein dessen ungeachtet kann er Graf nicht bei»
stimmen, weil die italiänischen Kantone gleich wie die
deutsche« und französischen behandelt werden sollen,
und es unrichtig ist, daß diese Zujammeuschmcljnng
allgemeiner Wunsch sey; er fodert also über Grafs
Antrag die Tagesordnung Der Präsident erklärt daß
man irjt »ichr hierüber eintreten könne, weil dieses
Gutachten erst 6 Tag anfS Bureau gelegt werden muß.

Huber im Namen der über Zimmcrmanns gestri«
gen Antrag niedergcsezken Comm-ssion trägt darauf
an, zu bestimmen: daß jeder Schweizcrbnrger, der
durch die Folgen des Gesetzes vom 10. Nov. über
Sie Abschaffung der Feodalrechte genöthigr worden
ware, einen GNdstaz zu halten und.sich fallit zu cr,
klare», dadurch weder an seinen bürgerlichen Rech«
ten noch an seiner Ehre Abbruch leiden soll, «nd
wie vorher jede Stelle in der Republik bekleiden könne.

Guter glaubt, es sey ungerecht dieses Geftz nur
auf die F odalrechte anwendbar zu machen, sondern
es sey Pflicht das Gescz sogleich auf alles dasjenige
auziiwenden, was durch die Revolution als ehcvsri-
gcö Eigenthum betrachtet und nun aufgehoben ist,
mie z. B. Ehehasten. Huber fodert baß das Gut,
achten vor allein aus abgesondert behandelt werde,
weil gestern Dringlichkeit über diesen Gegenstand er,
kennt wurde- und also alle Nebmantrage gesondert
von demselben behandelt werden sollen. Koch werß
nicht warum die Versammlung einen von einer Com-
ni'sslsn aufgestellten Grundsaz nicht über diejenige
Grenzlinie hinausziehen dürfte, welche ihm die Com-
mission zu geben beliebte. Er ist überzeugt daß hier
von der Commission ein Grundsaz aufgestellt wird,
der allgemein seyn soll, ungeachtet ihn die Commission
nur auf einen einzigen Gegenstand anwenden will.
Dieser Grundsaz besieht darin: daß Veegeidstagun-
gen welche von unverschuldetem Verlust ehemaliger
Eigenthumsrechte, die durch die Revolution zu Grun-
de gegangen sind, herrühren, nicht mit den sonstigen
entehrenden Strafen belegt werden sollen. Warum
aber sollte nu« diesen Grunds.?; nur auf die
Verlornen Feodalrechte und nicht eben so gut aus ver-
lorne Ebehaftm. auf durch Plünderung und andere
Kriegsfoigca Vcruna ükce angewandt werden? Ich
alaube diese C-'nschrankung wäre ungertcht und daher
fodere ich Tagesordnung über Hubers Ordnun.smo«
tion. Wyde'r nntcrstnzt Gütern vollkommen, weil
er glaubt, diese Einschränkung, die die Comm ssion

antraue, würde nur die alt.» Dligaechen tegünsiigea,
welche Feooalrechle besassen. Cu sto r st mim auch
Koch und Sulcru bei. Zimmer m a n n sagt: lasit
uns uns hüte», l» der M inung. das Beste zuthun,
auch das Gme zu versäumen! Die GeldStagordiiun-
gen sind in Rükstcht des Haudln- gskredtts einer Na-
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